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Surimi darf nicht als Meeresfrucht deklariert werden 
 
Stuttgart (mm) Die Verkehrsbezeichnung eines Lebensmittels muss es den Verbrauchern 
ermöglichen, die Art des Lebensmittels zu erkennen und es von verwechselbaren anderen 
Erzeugnissen zu unterscheiden. Ein Anteil von 20 % Surimi in einer Meeresfrüchte-Mischung 
muss daher in der Bezeichnung selbst gekennzeichnet sein, etwa als "Meeresfrüchte-Mischung 
mit Surimi". Eine "Täuschung" von Verbrauchern und damit ein Straftatbestand liegt indessen 
nicht vor, wenn die Bestandteile ordnungsgemäß im Zutatenverzeichnis ausgewiesen sind. Dies 
entschied der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg am 11.02.2010. 
(Az.:  9 S 1130/08) 
 
Eine Import- und Vertriebsgesellschaft für Tiefkühlkost vertreibt u.a. das in Frankreich hergestellte 
Produkt „Frutti di Mare Royal-Meeresfrüchte-Mischung, gekocht, glasiert, servierfertig, tiefgekühlt“. 
Ausweislich des auf der Packung befindlichen Zutatenverzeichnisses enthält das Erzeugnis neben 
Tintenfisch und Venusmuscheln auch Surimi, welches wie folgt angegeben ist: Krebsfleisch-Imitat aus 
Fischmuskeleiweiß geformt (Weizen, Ei, Fisch, Krustentiere, Soja, Stabilisatoren: E450, E451, E420; 
Aroma, Farbstoff: Paprika, Karamell). Zwischen dem Händler und der zuständigen 
Lebensmittelüberwachung ist seit längerem streitig, ob die enthaltenen Surimi-Bestandteile in der 
Verkehrsbezeichnung selbst kenntlich gemacht werden müssen. Zwei bisher geführte 
Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die Behörde eingestellt. 
 
Aufgrund eines erneuten Gutachten des Untersuchungsamtes, welches die unzureichende 
Kennzeichnung und eine irreführende Verkehrsbezeichnung beanstandete wurde der Vorgang an die 
Polizei gesendet mit der Bitte um Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft teilte dem Händler mit, dass sie 
das Verfahren wegen geringer Schuld einstellen will. Dies verband sie allerdings mit dem Hinweis, dass 
zukünftige Verstöße strafrechtlich verfolgt würden. Eine fachliche Stellungnahme des Importeurs, 
wonach eine unzulässige Verkehrsbezeichnung nicht vorliege, wies die Staatsanwaltschaft zurück und 
kündigte für den Fall künftiger Beanstandungen die Erhebung einer Strafanklage an. Die gleichzeitig von 
der Staatsanwaltschaft angeregte erneute Überprüfung der Produkte führte zu einem zweiten Gutachten 
des Untersuchungsamtes in dem erneut eine unzutreffende Verkehrsbezeichnung sowie eine 
irreführende Werbung attestiert wurden. Das Landratsamt unterrichtete das Unternehmen über das 
Gutachten und forderte dieses nochmals auf, die rechtlichen Vorgaben des Kennzeichnungsrechts 
umzusetzen. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass der Vorgang zur weiteren Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft vorgelegt werde.  
 
Daraufhin erhob die Import- und Vertriebsgesellschaft Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg und 
wollte damit feststellen lassen, dass die Meeresfrüchte-Mischung nicht gegen die Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung verstoße. Des Weiteren, dass das betreffende Produkt nicht zur Irreführung 
des Verbrauchers geeignet ist. Die Staatsanwaltschaft setzte ihr Ermittlungsverfahren bis zur 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes aus.  
 
Im April 2008 wies das Verwaltungsgericht die Klage zurück. Die Klage war zwar zulässig, allerdings 
nicht begründet. Die Bezeichnung „Meeresfrüchte-Mischung“ entspreche nicht den 
kennzeichnungsrechtlichen Vorgaben, da Surimi nach allgemeiner Verkehrsauffassung weder als 
Meeresfrucht  anzusehen noch in einer Meeresfrüchte-Mischung Surimi enthalte ist. Die Zulässigkeit der 
Verkehrsbezeichnung ergab sich auch nicht aus der LMKV, weil der erhebliche und von der Klägerin mit 
20 % des Abtropfgewichts bezifferte Anteil von Surimi einen ergänzenden Hinweis erforderlich mache. 
Das insoweit bestehende Informationsbedürfnis des Verbrauchers werde durch die Angaben im 
Zutatenverzeichnis, das überdies in geschätzter 7-Punkte-Schrift abgefasst sei, nicht befriedigt. Die 
Aufmachung des Produktes wurde auch als irreführende Werbung eingestuft. Diese erwecke beim 
Verbraucher die Fehlvorstellung, es handelte sich um ein ausschließlich aus verschiedenen 
Meeresfrüchten bestehendes Lebensmittel. Insbesondere die ausführliche Beschreibung 
„Meeresfrüchte-Mischung, gekocht, glasiert, servierfertig, tiefgekühlt“ suggeriere, dass sämtliche im 
Hinblick auf das konkrete Produkt erforderliche Angaben enthalten waren. Das Gericht sah  
insbesondere deshalb die Irreführung, da es auf dem deutschen Markt zahlreiche Meeresfrüchte-
Mischungen ohne Surimi oder mit einer entsprechenden Kenntlichmachung der Zugabe von Surimi im 
Verkehr seien und dies auch für andere Produkte der betreffenden Firma gelte. 
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Gegen die Entscheidung wurde die zugelassene Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg eingelegt und nach gewährter Fristverlängerung begründet. So heißt es in dem Schriftsatz 
u.a. das entgegen der vom Verwaltungsgericht vertretenen Auffassung der Begriff „Meeresfrüchte“ auch 
Fischbestandteile umfasse und damit Surimi. Angesichts der Tatsache, dass das Verwaltungsgericht 
selbst entsprechende Quellen benannt habe, sei die Annahme einer entgegenstehenden allgemeinen 
Verkehrsauffassung nicht nachvollziehbar und auch als Verstoß gegen die Amtsermittlungspflicht zu 
bewerten. Unabhängig hiervon folge aus der Bezeichnung als „Mischung“, dass auch andere Zutaten 
beigefügt seien; andernfalls sei der Begriffsbestandteil überflüssig. Surimi erweise sich aber nach 
Aussehen, Geschmack und Verwendungsmöglichkeit den Meeresfrüchten ähnlich. Angesichts der 
Tatsache, dass alle Zutaten im Zutatenverzeichnis aufgeführt seien, erfülle die Verkehrsbezeichnung 
jedenfalls die Voraussetzungen der LMKV. Dementsprechend sei auch auf der 4. Lemgoer 
Lebensmittelrechtstagung einstimmig die Auffassung vertreten worden, dass die Kennzeichnung der 
Zutat „Surimi“ in der Verkehrsbezeichnung einer Meeresfrüchte-Mischung nicht erforderlich sei. 
Schließlich habe das Verwaltungsgericht zu Unrecht allein auf den deutschen Sprachraum abgestellt, da 
es bereits ausreiche, dass das Erzeugnis in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
zulässigerweise angeboten werde. Schließlich verkenne das Verwaltungsgericht, dass es gängige 
Praxis und Handelsbrauch sei, Meeresfrüchte-Mischungen mit Surimi-Anteilen zu versehen. Jedenfalls 
in dem relevanten Marktsegment des Großhandels und der Cash&Carry-Märkte werde der weitaus 
überwiegende Anteil von Meeresfrüchte-Mischungen mit Surimi-Anteilen auf den Markt gebracht, ohne 
dass dies gesondert in der Verkehrsbezeichnung kenntlich gemacht sei. Dieses Beweisproblem (non-
liquet) habe im Übrigen zu Lasten der Behörde gewertet werden müssen, weil eine positive 
Verkehrsanschauung durch das Verwaltungsgericht nicht festgestellt worden sei. Schließlich weiche die 
Entscheidung noch von obergerichtlichen Entscheidungen ab. 
  
Die Behörde beantragte die Berufung zurückzuweisen und legte ergänzend zu ihrem Vortrag in erster 
Instanz auch eine Liste der im Verkehr befindlichen Meeresfrüchte-Mischungen vor, nach welcher der 
weit überwiegende Anteil der Produkte kein Surimi enthält. Soweit der Importeur auf eine 
jahrzehntelange Praxis verwiesen habe, betonte die Behörde, dass die streitgegenständlichen Produkte 
zumindest seit dem Jahr 1997 beanstandet würden. 
 
Die eingelegte Berufung hatte teilweise Erfolg. Die als vorbeugende Feststellungsklage zulässigerweise 
erhobene Klage ist zum Teil begründet, soweit sie sich gegen den Vorwurf der Irreführung wendet. Zu 
Recht hatte das Verwaltungsgericht dagegen entschieden, dass eine den erheblichen Surimi-Anteil nicht 
aufführende Verkehrsbezeichnung den Vorgaben der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung nicht 
entspricht. 
 
Dem Vortrag des Unternehmens konnte nicht entnommen werden, dass das von ihr in Deutschland 
vertriebene Produkt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union - und damit angesichts der 
deutschsprachigen Bezeichnung wohl allenfalls in Österreich - „rechtmäßig“ in den Verkehr gebracht 
würde. Selbst wenn das von der Firma hergestellte Produkt mit derselben Verpackung und Bezeichnung 
in Österreich verkauft würde, ergäbe sich hieraus nicht bereits die vorausgesetzte Rechtmäßigkeit des 
entsprechenden Inverkehrbringens wie gerade die langjährige Beanstandung der Tätigkeit der Klägerin 
auf dem deutschen Markt zeigt. Allein aus dem Umstand, dass das Produkt in Österreich mit derselben 
Bezeichnung im Verkehr aufgefunden werden kann, könnte daher nicht geschlossen werden, dass diese 
Verkehrsbezeichnung dort auch zulässig und die Etikettierung damit rechtmäßig wäre. 
 
Die den Surimi-Anteil nicht ausweisende Verkehrsbezeichnung einer Meeresfrüchte-Mischung kann 
auch nicht als nach allgemeiner Verkehrsauffassung übliche Bezeichnung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 
LMKV betrachtet werden. Entgegen der vom Unternehmen vorgetragenen Auffassung besteht insoweit 
keine Beweislast des Beklagten dafür, dass eine Meeresfrüchte-Mischung nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung Surimi nicht enthalten dürfe. Vielmehr ergibt sich aus der Regelungssystematik des 
§ 4 LMKV, dass in den Fällen, in denen eine verkehrsübliche Bezeichnung nicht festgestellt werden 
kann, eine beschreibende Bezeichnung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 LMKV zu erfolgen hat. Die 
Nichterweislichkeit einer allgemeinen Verkehrsauffassung hätte deshalb nicht die Zulässigkeit der 
praktizierten Deklarierung zur Folge, sondern führte nur zu einer Prüfung der Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 Nr. 2 LMKV.  
 



BVLK Geschäftsstelle Drolshagen Auszug aus dem Fachjournal  10_2_044_Surimi 
 

 Lebensmittelkontrolleure@bvlk.de                        Der Lebensmittekontrolleur  

Verfasser: Maik Maschke, 09484 Oberwiesenthal Ausgabe 2/2010 Seite 3 von 4 

 
Zu Recht und mit zutreffender Begründung, hatte das Verwaltungsgericht erkannt, dass eine allgemeine 
Verkehrsauffassung, nach der Meeresfrüchte-Mischungen auch Surimi enthalten, nicht festgestellt 
werden kann. Die hiergegen mit der Berufung vorgetragenen Erwägungen rechtfertigen keine 
abweichende Beurteilung. Das folgt zunächst schon daraus, dass Surimi selbst nach in Deutschland 
allgemeiner Verkehrsauffassung nicht als Meeresfrucht, sondern als Fischerzeugnis angesehen wird. 
Insoweit kann auf die Leitsätze der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission verwiesen werden. Diese 
stellen zwar keine Rechtsvorschriften dar, die aufgelisteten Bezeichnungen bringen aber regelmäßig die 
nach allgemeiner Verkaufsauffassung üblichen Bezeichnungen zum Ausdruck. Nach den insoweit 
maßgeblichen „Leitsätzen für Fische, Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus“ ist Surimi aber ein 
Fischteil (Nr. I.A.4.j) und muss auch als „Fischzubereitung aus Fischmuskeleiweiß“ bezeichnet werden 
(Nr. II.N.2). Fischteile und -erzeugnisse gehören nach allgemein üblichem Sprachgebrauch aber nicht zu 
den Meeresfrüchten. Diese Formulierung wird - anders als die englische Bezeichnung „seafood“ - 
regelmäßig vielmehr gerade zur Abgrenzung der Fische (und Wale) von den übrigen essbaren 
Meerestieren verwendet. Andernfalls könnte unter der Bezeichnung eines Meeresfrüchte-Tellers auch 
bloßer Fisch serviert werden, was offenkundig nicht der allgemeinen Verbrauchererwartung entspricht. 
Dass gelegentlich auch abweichende Definitionen anzutreffen sind, stellt dieses Ergebnis nicht in Frage. 
  
Im Übrigen verwies das Verwaltungsgericht zutreffend darauf, dass es sich bei Surimi auch nicht um 
Fisch im ursprünglichen Sinne und dem Verständnis der allgemeinen Verkehrsauffassung handelte, 
sondern um ein in einem technischen Verarbeitungsprozess entstehendes Erzeugnis aus 
herausgelösten Fischeiweißfraktionen und weiteren Zutaten, die vielfach den Rohsurimianteil 
übersteigen. Selbst die vorgelegte Beschlussfassung der 4. Lemgoer Lebensmittelrechtstagung hat 
insoweit ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Fischzubereitung aus Fischmuskeleiweiß „insoweit 
nicht den Meeresfrüchten unterfällt“. 
 
Zudem reicht zunächst die im Handel übliche Bezeichnung für sich genommen nicht zur Begründung 
einer verkehrsüblichen Bezeichnung aus. Denn die LMKV stellt hierfür nicht auf die einseitige 
Produzentensicht ab, sondern auf die Verkehrsauffassung und damit insbesondere die Sicht der 
Verbraucher. Bei der Feststellung einer allgemeinen Verkehrsauffassung im Bereich des 
Lebensmittelrechts ist deshalb maßgeblich auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich 
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen.  
 
Auf Basis der damit erforderlich werdenden beschreibenden Verkehrsbezeichnung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 
LMKV ist die Kennzeichnung des Surimi-Anteils indes angezeigt, um das Produkt von verwechselbaren 
Erzeugnissen unterscheiden zu können. Eine vollständige Beschreibung der Bestandteile ist danach 
zwar grundsätzlich nicht erforderlich; diese Funktion erfüllt vielmehr primär das Zutatenverzeichnis. Die 
beschreibende Verkehrsbezeichnung muss aber hinreichend genau sein, um es dem Verbraucher zu 
ermöglichen, die tatsächliche Art des Lebensmittels zu erkennen; insoweit kann das Verzeichnis der 
Zutaten die Beschreibung nicht ersetzen. Soweit die Angabe daher erforderlich ist, um die 
charakteristischen Eigenschaften des Lebensmittels - und damit insbesondere die wertbestimmenden 
und geschmacksbildenden Bestandteile - offen zu legen und eine Unterscheidung mit verwechselbaren 
Erzeugnissen zu ermöglichen, sind die Zutaten bereits in der Verkehrsbezeichnung selbst zu 
deklarieren. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist vorliegend zur Beschreibung des vertriebenen 
Lebensmittels ein Hinweis auf die Zugabe von Surimi in der Verkehrsbezeichnung erforderlich. Denn bei 
Surimi handelt es sich nach dem bereits Dargelegten nicht um eine Meeresfrucht, sodass das Produkt 
angesichts des erheblichen Anteils von 20 % Surimi ohne entsprechenden Hinweis nicht hinreichend 
präzise beschrieben ist. Dies folgt insbesondere daraus, dass auf dem deutschen Markt - in allen 
Käufersegmenten - Meeresfrüchte-Mischungen ohne Surimi und Meeresfrüchte-Mischungen mit Surimi-
Anteil zu finden sind. Um die Art des Lebensmittels erkennen und es von verwechselbaren Erzeugnissen 
unterscheiden zu können, bedarf es daher einer entsprechenden Deklarierung.  
 
Zu Recht wurde dagegen gegen die irreführende Bezeichnung Berufung eingelegt.  
 
Zwar trifft es zu, dass mit den in der Verkehrsbezeichnung erfolgten Beschreibungen „gekocht, glasiert, 
servierfertig, tiefgekühlt“ weitere ergänzende Angaben enthalten sind. Diese beziehen sich nach 
Auffassung der Verwaltungsrichter jedoch nicht auf die enthaltenen Zutaten, sondern betreffen den 
Zustand des Lebensmittels und die besondere Behandlung, die es erfahren hat, und damit durchgängig 
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Angaben, zu denen die Europäische Etikettierungs-Richtlinie grundsätzlich verpflichtet. Eine Irreführung 
oder Widersprüchlichkeit hinsichtlich der Zutaten wurde darin nicht gesehen. 
Auch aus Art und Platzierung der Kennzeichnung kann nicht entnommen werden, dass die Information 
des Verbrauchers beeinträchtigt wäre. Das Zutatenverzeichnis war unter einem Rezeptvorschlag 
angebracht ist und beeinträchtigte die gute Sichtbarkeit der Informationen nicht. Vielmehr ist der 
„Zutaten-Block“ durch einen Absatz getrennt und die Überschrift durch einen größeren Schriftgrad 
deutlich kenntlich gemacht. Auch bei einem flüchtigen Blick auf die Verpackung bereitet die Gestaltung 
daher keinerlei Mühe, das Zutatenverzeichnis aufzufinden und zur Kenntnis zu nehmen. Schließlich ist 
die vom Verwaltungsgericht auf eine Sieben-Punkt-Schrift geschätzte Schriftgröße nicht zu beanstanden  
und gewährleistete die erforderliche „deutliche Lesbarkeit“ noch in ausreichender Weise. 
Auch bei Berücksichtigung der Gesamtaufmachung des beanstandeten Produktes und anderer durch 
die Firma vertriebenen Waren sind daher keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme eines 
Ausnahmefalles ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, eine Irreführung anzunehmen.  
 
Gegen die Entscheidung wurde keine Revision zugelassen, der Beschluss ist unanfechtbar. 
 
 
 


